
Die oben angegebene E-Mail-Adresse dient nur dem Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur. Für die rechtsverbindliche elektronische Kommunikation per E-Mail ist 
folgende E-Mail-Adresse eingerichtet worden: verwaltung@eisenhuettenstadt.de. Die Rahmenbedingungen finden Sie auf unserer Homepage unter www.eisenhuettenstadt.de 
im Impressum unter: Wichtiger Hinweis für den elektronischen Rechtsverkehr. 
    

Hausanschrift: Sprechzeiten:  Bankverbindung: 
Stadt Eisenhüttenstadt montags: 09:00 bis 12:00 Uhr Sparkasse Oder-Spree 
Zentraler Platz 1  dienstags: 09:00 bis 12:00 Uhr IBAN: DE40 1705 5050 2708 000 180 
15890 Eisenhüttenstadt  14:00 bis 18:00 Uhr BIC: WELADED1LOS 
 mittwochs: geschlossen  
Telefon: +49-3364-566-0 donnerstags: 07:00 bis 12:00 Uhr  
Internet: www.eisenhuettenstadt.de  14:00 bis 16:00 Uhr  
 freitags: 09:00 bis 12:00 Uhr  
    
 

 

 
 

MERKBLATT  
Markfestsetzung nach § 69 Gewerbeordnung  
 
Auszug aus der Gewerbeordnung 
   
§ 67 Wochenmarkt 
(1) Ein Wochenmarkt ist eine regelmäßig wiederkehrende, zeitlich begrenzte Veranstaltung, auf der 
eine Vielzahl von Anbietern eine oder mehrere der folgenden Warenarten feilbietet:  
1. Lebensmittel im Sinne des § 1 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes mit Ausnahme 
alkoholischer Getränke; zugelassen sind alkoholische Getränke, soweit sie aus selbstgewonnenen 
Erzeugnissen des Weinbaus, der Landwirtschaft oder des Obst- und Gartenbaus hergestellt wurden; 
der Zukauf von Alkohol zur Herstellung von Likören und Geisten aus Obst, Pflanzen und anderen 
landwirtschaftlichen Ausgangserzeugnissen, bei denen die Ausgangsstoffe nicht selbst vergoren 
werden, durch den Urproduzenten ist zulässig; 
2. Produkte des Obst- und Gartenbaus, der Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei; 
3. rohe Naturerzeugnisse mit Ausnahme des größeren Viehs. 
 
§ 68 Spezialmarkt und Jahrmarkt 
(1) Ein Spezialmarkt ist eine im allgemeinen regelmäßig in größeren Zeitabständen wiederkehrende, 
zeitlich begrenzte Veranstaltung, auf der eine Vielzahl von Anbietern bestimmte Waren feilbietet. 
(2) Ein Jahrmarkt ist eine im allgemeinen regelmäßig in größeren Zeitabständen wiederkehrende, 
zeitlich begrenzte Veranstaltung, auf der eine Vielzahl von Anbietern Waren aller Art feilbietet. 
 
§ 69 Festsetzung 
(1) Die zuständige Behörde hat auf Antrag des Veranstalters eine Veranstaltung, die die Vorausset-
zungen der §§ 64, 65, 66, 67 oder 68 erfüllt, nach Gegenstand, Zeit, Öffnungszeiten und Platz für 
jeden Fall der Durchführung festzusetzen. Auf Antrag können, sofern Gründe des öffentlichen Inte-
resses nicht entgegenstehen, Volksfeste, Großmärkte, Wochenmärkte, Spezialmärkte und Jahr-
märkte für einen längeren Zeitraum oder auf Dauer, Messen und Ausstellungen für die innerhalb von 
zwei Jahren vorgesehenen Veranstaltungen festgesetzt werden. 
(2) Die Festsetzung eines Wochenmarktes, eines Jahrmarktes oder eines Spezialmarktes verpflich-
tet den Veranstalter zur Durchführung der Veranstaltung. 
 
Antragsteller sind natürliche und juristische Personen.   
 
Für die Bearbeitung Ihres Antrages ist die örtliche Ordnungsbehörde, in deren Zuständigkeitsbe-
reich der Markt durchgeführt werden soll, zuständig. 
 
Stadt Eisenhüttenstadt 
Fachbereich Bürgerdienste  
Bereich Sicherheit und  Ordnung /Gewerbe 
Zentraler Platz 1, 15890 Eisenhüttenstadt 

http://www.eisenhuettenstadt.de/


2 

 
Frau Stender Zimmer 104    Tel: 03364-566156     Fax: 0180-5010711095 
Frau Scholz Zimmer 104    Tel: 03364-566157     Fax: 03364-566212 

  
 
Im Erlaubnisverfahren sind die folgenden Unterlagen beizubringen: 
 
o Personaldokument 
o Antrag (vollständig ausgefüllt und unterschrieben)  
o Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde für den Antragsteller bzw. bei juristischen Per-

sonen für alle Vertretungsberechtigten  zu beantragen beim zuständigen Einwohnermeldeamt  
o Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für den Antragsteller / Vertretungsberechtigte           

zu beantragen beim zuständigen Einwohnermeldeamt 
o Auszug aus dem Handelsregister bzw. notariell beglaubigter Gesellschaftervertrag und Anmel-

dung zur Eintragung in das Handelsregister 
o Händlerliste einschließlich des Warensortiments (mind. 12 Händler) 
o Lageplan 
o Teilnahmebedingungen 
o Versicherungsnachweis 
 
Gebühren: 
Gebührengesetz für das Land Brandenburg   in Verbindung mit der Verordnung über die Verwaltungsgebüh-
ren im Geschäftsbereich  des Ministers für Wirtschaft und Energie  
Tarifstelle:       

2.3.1  Festsetzung von Messen (§ 64 GewO), Ausstellungen (§ 65 GewO), Volksfesten 
(§ 60b GewO), Großmärkten (§ 66 GewO), Wochenmärkten (§ 67 GewO), Spezi-
almärkten (§ 68 Abs. 1 GewO) und Jahrmärkten (§ 68 Abs. 2 GewO) nach Gegen-
stand, Zeit, Öffnungszeit und Platz (§ 69 Abs. 1 GewO) 

50 – 2.000 €  

2.3.2  Änderung oder Aufhebung einer Festsetzung (§ 69b GewO) 25 v. H. der 
Gebühr nach 

2.3.1 

 
Weiterhin ist zu beachten: 
 
o Bei Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen ist eine Genehmigung  bei der Straßenverkehrsbe-

hörde zu beantragen. (Tel. 566-154 oder 566-123) 
 

o Der kurzzeitige Anschluss an das Elektroenergie- und Trinkwassernetz der Stadt kann beim  
Bereich  Liegenschaften und Immobilienverwaltung  beantragt werden. (Tel. 566-263) 

 
o Abfall kann über das Kommunale Wirtschaftsunternehmen Entsorgung entsorgt werden.  

(Tel. Kundendienst 03361 –774316 ) 
 
o Der vorübergehende  Ausschank alkoholischer Getränke muss nach § 2 Abs. 2 Brandenburgi-

sches Gaststättengesetz  bei der Gewerbebehörde (wie oben) angezeigt werden. Die Anzeige 
ist nicht erforderlich, sofern der Gastwirt bereits 

- einen Gaststättenbetrieb im Sinne von § 3 Abs. 1 BbgGastG angezeigt hat oder 

- im Besitz einer "Alterlaubnis" nach GastG (Bund)  oder 

- im Besitz einer entsprechenden Reisegewerbekarte ist 
 
 
 


